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RS UVS Wien 2004/12/13
04/G/34/7559/2004

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.12.2004

Rechtssatz

Der bloße Umstand, dass die Pächterin eines Lokales für dessen Betrieb - anders als der Verpächter - nicht über das

erforderliche Gastgewerberecht verfügt, bedeutet keineswegs, dass für den Betrieb der Betriebsanlage

gewerberechtlich der Verpächter verantwortlich wäre.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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